
Bekanntmachung der Gemeinde Herscheid

Melderegisterauskunft in besonderen Fällen

Nach § 35 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz NRW - MG 
NRW) vom 16.09.1997, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005, darf das Bürgerbüro 
der Gemeinde Herscheid als Meldebehörde in besonderen Fällen Melderegisterauskünfte 
erteilen: 

1. Die  Meldebehörde  darf  Parteien,  Wählergruppen  und  anderen  Trägern  von 
Wahlvorschlägen  im Zusammenhang  mit  Parlaments-  und  Kommunalwahlen oder 
unmittelbaren  Wahlen  von  Bürgermeisterinnen  und  Bürgermeistern  sowie 
Landrätinnen  und  Landräten  in  den  sechs  der  Wahl  vorangehenden  Monaten 
Auskunft  aus  dem  Melderegister  über  Vor-  und  Familiennamen,  Doktorgrad  und 
Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten, die keinen  Widerspruch eingelegt 
haben,  erteilen,  für  deren  Zusammensetzung  das  Lebensalter  der  Betroffenen 
bestimmend  ist.  Die  Geburtstage  dürfen  dabei  nicht  mitgeteilt  werden.  Der 
Empfänger hat die Daten spätestens einen Monat  nach der Wahl zu löschen und 
hierzu erforderlichenfalls die Datenträger zu vernichten.

2. Im  Zusammenhang  mit  Volksbegehren  und  Volksentscheiden sowie  mit 
Bürgerentscheiden dürfen  Auskünfte  nach  Maßgabe  des  Absatzes  1  den 
Antragstellern und Parteien erteilt werden. Die Auskünfte dürfen bei Volksbegehren 
vom Tage der Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis zum Ablauf 
der  Eintragungs-  und  Nachfrist  und  bei  Volksentscheiden  vom  Tage  der 
Veröffentlichung  des  Abstimmungstags  bis  zum  Tag  vor  dem  Abstimmungstag 
gegeben  werden.  Bei  Bürgerentscheiden  dürfen  die  Auskünfte  vom  Tage  der 
Entscheidung, nach der einem zulässigen Bürgerbegehren nicht entsprochen wird bis 
zum Tag vor dem Abstimmungstags gegeben werden.

3. Den Mitgliedern parlamentarischer und kommunaler Vertretungskörperschaften sowie 
Presse und Rundfunk darf eine Melderegisterauskunft über  Alters- und Ehejubiläen 
von Einwohnern nur nach deren vorheriger schriftlicher  Einwilligung erteilt werden. 
Die  Auskunft  darf  nur  Angaben  über  Vor-  und  Familiennamen,  Doktorgrad, 
Anschriften sowie Tag und Art des Jubiläums umfassen.

4. Zum  Zweck  der  Veröffentlichung  in  gedruckten  Adressbüchern  darf 
Adressbuchverlagen Auskunft  über  die  in  Absatz  1  genannten  Daten  sämtlicher 
Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Übermittlung 
ist nur zulässig, sofern die Betroffenen zuvor eingewilligt haben.

Die  Einwilligung  und  der  Widerspruch  müssen  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  beim 
Bürgermeister  der  Gemeinde  Herscheid,  Bürgerbüro,  Plettenberger  Str.  27,  abgegeben 
werden.

Herscheid, den 29.08.2011

Der Bürgermeister
S c h m a l e n b a c h


